Unternehmersteuerreform II – 
Steueraufschub und Ersatzbeschaffung
Die neuen Regelungen betreffend Steueraufschubtatbestände und Ersatzbeschaffungen treten auf den 1. Januar 2011 in Kraft (Direkte Bundessteuer):
Steueraufschub bei der Überführung einer Liegenschaft vom Geschäfts- in das Privatvermögen

Auf Antrag des Steuerpflichtigen können nicht mehr ganz oder vorwiegend geschäftlichen Zwecken dienenden Liegenschaften des Anlagevermögens aus dem Geschäftsvermögen in das Privatvermögen überführt werden, ohne dass die gesamte Differenz zwischen dem Verkehrswert und dem Buchwert der Besteuerung unterliegt.
Es werden lediglich die wiedereingebrachten Abschreibungen, also die Differenz ziwschen den Anlagekosten und dem Buchwert sofort besteuert. Die Besteuerung zwischen den Anlagekosten und dem Verkehrswert wird aufgeschoben.

Die Anlagekosten gelten nach der Überführung als neuer Einkommenssteuerwert. Abschreibungen können nicht mehr geltend gemacht werden. Die Liegenschaftserträge sind Vermögenserträge und nicht mehr Einkommen aus selbständiger Tätigkeit.

Der Steueraufschub wird bis zur Veräusserung der Liegenschaft gewährt. Anlässlich der Veräusserung erfolgt eine Besteuerung der Differenz zwischen dem Veräusserungserlös und den Anlagekosten (Anlagekosten im Zeitpunkt der Überführung sowie wertvermehrende Investitionen während der privaten Nutzung). Der besteuerte Betrag wird der AHV-Behörde gemeldet.

Steueraufschub der Besteuerung bei Erbteilung
Die den Betrieb übernehmenden Erben können beantragen, dass die Besteuerung der stillen Reserven der ausscheidenden Erben bis zur späteren Realisierung aufgeschoben wird. Diese Erben haben die bisherigen Einkommenssteuerwerte zu übernehmen. Sie übernehmen also die latente Liquidationssteuerlast.
Ersatzbeschafffung

Neu ist, dass das Ersatzgut als auch das ersetzte Wirtschaftsgut zum betriebsnotwendigen Anlagevermögen zählen muss. Es muss nicht mehr die gleiche Funktion haben. Die Ersatzbeschaffung hat innerhalb von zwei Jahren zu erfolgen.
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